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Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2025
AUFLAGE

Nach § 37 Abs. 1 Oö. Sozialhilfegesetz iVm § 93 Abs. 4 Oö. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit
kundgemacht, dass der von der Verbandsversammlung am 20.04.2026 beschlossene

Rechnungsabschluss des Sozialhilfeverbandes Perg
für das Finanzjahr 2025

ab Kundmachung zwei Wochen während der Amtsstunden in der Geschäftsstelle des SHV Perg
(Bezirkshauptmannschaft Perg, Zi. Nr. E18) zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Obmann:

Ing. Mag. Werner Kreisl

Angeschlagen am /Kz: ___________ um ___________ / ________

Abgenommen am /Kz: ___________ um ___________ / ________


